
RAHMEN VERTRAG

Zwischen

RV/29 Nr.10 (1)

der GEMA, Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfiiltigungs

rechte,

Berlin W30, Bayreuther Straße 37/38,

vertreten durch ihren Vorstand Herrn Generaldirektor Dr. h. c. Erich Schulze,

im nachstehenden Text kurz „GEMA“ genannt,

im nachstehenden Text kurz »Organisation« genannt,

wird folgender Rahmenvertrag geschlossen:

1.

Vertragshilfe

Die Organisiion gewährt der GEMA Vertragshilfe.

Die Vertragshilfe besteht darin,

a) daß die Organisation der GEMA bei Abschluß des Vertrages ein Verzeichnis mit den

genauen Anschriften ihrer Mitglieder — bei Vereinen auch Name und Adresse des Vor-

• sitzenden — aushändigen und jede spätere Veränderung laufend mitteilen wird,

b) daß die Mitglieder der Organisation angehalten werden, ihre Musikaufführungen vorher

bei der GEMA anzumelden, die Aufftihrungsgenehmigung der GEMA rechtzeitig zu er

werben, die Aufführungstantiemen fristgemäß zu zahlen und der GEMA von allen Ver

• anstaltungen mit Musikern genaue Progrämme der aufgeführten Werke zuzusenden,

c) daß die Erfüllung der Aufgaben der GEMA in Wort und Schrift durch geeignete Auf

klärungsarbeit erleichtert wird.
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2.

Vorzugssitze

Dafür erklärt die GEMA sich bereit, der Organisation und ihren Mitgliedern für ihre Musik-

aufführungen, soweit sie im eigenen Namen undauf eigene Rechnung abgehalten werden und

die Auffiihrüngsgenehmigung ordnungsgemäß nach den Bestimmungen dieses Rahmenver

trages erworben wird, die Vorzugssätze für Organisationen der jeweils gültigen Tarife der

GEMA als Auffiihrungstantiemen zu berechnen. -

- •1
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Anmeldung der Musikaufführungen

(1) Die Anmeldung ‘Von Musikaufführungen hat spätestens drei Tage vor jeder Veranstaltung

bei der GEMA mit folgenden Angaben zu erfolgen: -

a) Genaue Ansdirifl des Veranstalters,

• b) Tag der Veranstaltung,

c) Art der Veranstaltung,_

d) Ort der Veranstalung,

e) Namedes Veranstaltungslokals; - -

f) Größe des Veranstaltungsraumes in qm
-

— von Wand zu Wand gemessen —

(bei Stuhireihenveranstairungen auch Personenfassiingsvermögeri

des Veranstaltungsraumes),

g) Stärke der Kapelle,

- h) Höhe des Eintrittsgeldes, des Tanzgeldes oder eines sonstigen

Unkostenbeitrages; • -

Für die Anmeldung stellt die GEMÄ uf Anforderung ko‘stenläs Anme1dekartn zur

Verfügung.

• (2);Nadiweislich u örhergeseheriAiifführungeh verden vön der GEMÄ noch als rechtzeitig

.ängme1dei angesehen, wenn die Anmeldung innerhalb von drei Tagen nach dem. Auf-

• führuhgstag mit einei entsprechenden Erklärung orexommen wird.

4.

Zahlungswelse

• Die Aufführungstantiemen müssen spätestens innerhalb einer Woche nach jeder Veranstaltung

an die GEMA gezahlt werden.



5.

Programme von Veranstaltungen mit Musikern

(1) Soweit vervielfältigte Musikprogramme vorliegen, ist ein Exemplar der Anmeldung der
Veranstaltungen beizufügen. Spätere Anderungen der Musikfolge und alle als Zugaben
aufgeführten Werke müssen der GEMA unmittelbar nc}i den Veranstaltungen nach-
gemeldet werden.

(2) In allen anderen Fällen sind die Musikprogramrne der GEMA innerhalb einer Woche nach
jeder Veranstaltung zuzusenden. Entsprechende Formulare werden auf Anforderung von
der GEMA unentgeltlich zur Ausfüllung zur Verfügung gestellt.

6.

• Erteilung der Aullührungsgenehmigung

Die Aufführungsgenehmigung gilt als erteilt, so‘weit die sich aus diesem Rahmenvertrag er
gebenden Verpflichtungen erfüllt sind. Für den Umfang der Aufführungsgenehmigung gelten
die aus den Tarifen der GEMA ersichtlichen Bedingungen.

7.

Unerlaubte Musikaüfftihrungen

Die GEMA ist berechtigt, für Musikaufführungen, für die die Aufführungsgenehmigung nicht
ordnungsgemäß nach den Bestimmungen dieses Rahmenvertrages erworben wird, Schadens
ersatz in Höhe des doppelten Tarifbetrages zu beanspruchen.

— 8.
:

.•.

Einzelpauschalverträge

Soweit von den Mitgliedern der Organisation Einzelpausdialverträge für ihre Musikauf
führungen mit der GEMA abgeschlossen werden, sind für die Anmeldung der Aufführungen,
die Fälligkeit der Pausdialbeträge und die Vorlage der Programme die vertraglichen Ver
einbarungen maßgebend.

9.

Meinungsverschiedenheiten

Im Falle von Meinungsverschiedenheiten mit Mitgliedern der Organisation wird die GEMA
zur Vermeidung von Rechtsstreiten die Organisation benachrichtigen, damit diese sich mit
dem Mitglied in Verbindung setzen kann. Wird jedoch innerhalb eines Monats nach der Be
nachrichtigung der Organisation eine gütliche Einigung nicht erreicht, hat jede Partei das
Recht, den ordent1ichen Rechtsweg zu beschreiten.



E
10.

Vertragsdauer

Der Vertrag wird zunächst für die Zeit

vm : bis 13

geschlossen; er verlängert sich jeweils um ein Jahr, falls er nicht einen Monat vor Ablauf
schriftlich gekündigt wird. .

Gerichtsstand am Sitz der GEMA.

:11.

Gerichtstand

12.

Besondere Vereinbarungen
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12.

Eeioero Vereinbau3ien

(q) Ve itimgstze -CV für Konzprte

Die nendung der Ve tng&atzo E-CV (‘Iorugepausebal—
ttze für Orgrnieationen) setzt ez vorherigen Abschluos
oizie schalvartrea vorau& (siehe Ziff.2a, 2b ui 3
der 9kl1erneinn Bstizmmen).

(2) Konzerte ji naobfo1ender io11.iir‘ Vorizn3ts1tun

a) Bei der A nolIun von Konzerten mit nachfolgender
gaeelliger Vorsteltuug sind uswr den Jzigbcn
!iach Ziff. 3 (‘1) iaitzuteilen:

(a) Zeitdauer des Konzertes und der
geselligen VcrnEtaltunj

a Beginn md Ende),

b) !öho dez ittsglea. cdzr UnIosten
bei agee für die Getveranlttng,

Cc) WShe de Eintritt9galdos oder Unzooten—
beitrees und dez Tanzgeldos für die
osellie Verrnsteltung.

h) Daz onaert und die geceflige Ve zoItung gelten
eis e eine Ver8nstaltung.

c) ir für ein Kontert und eine unmittelbar nehfol—
ende eesellige Veraneteltui nur eu tiutrittzgeld
b. Unkostenboitrag ezoben, so ir bei der Be—
recbnunr der Auffh-‘u tanUemen nach «eax Vergü..
tuzeetzon E-.CV und UVK jeweils die Hilfte des
Entrittsgoldeo bern. Unkostenbeitrages zugrunde ge
legt. Ist jedoch in diozsu Filien von den Toilnehr
mcm on der geselligen Veranstaltung suziieh
ein Tanzgeld zu entrichten, so gilt als Eintritts
geld für die geecuige Veranstaltung die lWifte des für d.
Gestrnatveranstaltung zu zahlenden Eintrittageldes bozv.
Un3oetenbeitragee zusülich !aneld.



c) Die rcritungesilte U-1iI nach !nlae 3 en1iG3ien
sich um 2G, LauB fiir ein nach 19 Uhr sta3tdcn.
dea gonzert. und die nchfo1gado geallige Veranstal—

• tuns folgende Voraussetzungen (egebOn sind:

(ci) gleicher Voranstaltungsraun,
(b) gleicher Deaucherkreio,

• Cc) einheitliches Eintrittsgeld
fUr die Gesamt rnBtaltuI1g

(d) kein anzgeld,
- (e) keine seitliche Unterbrechung zwischen

Krizort und geselliger Veranstaltung0
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